Checkliste: So begleiten Sie betriebsbedingte Kündigungen

	To do
	Check

	1. Frühzeitige Information und Beteiligung
	

	Sobald Ihr Arbeitgeber Maßnahmen wie Personalabbau oder Restrukturierungen plant, muss er  Sie als Schwerbehindertenvertretung nach § 178 Abs. 2 SGB IX umfassend informieren.
	

	Sie koordinieren die Zusammenarbeit mit Betriebsrat oder Personalrat und sichern Ihre Beteiligung an den Entscheidungen.
	

	
	

	2. Prüfung von Alternativen zur Kündigung
	

	Prüfen Sie, ob ein leidensgerechter Arbeitsplatz angeboten werden kann.
	

	Klären Sie Möglichkeiten zur Umsetzung, Umgestaltung oder Weiterbildung des Arbeitsplatzes.
	

	Prüfen Sie Fördermittel oder finanzielle Unterstützung zur Sicherung des Arbeitsplatzes.
	

	
	

	3. Beteiligung im Verfahren des Integrationsamts
	

	Wenn Ihr Arbeitgeber die Zustimmung des Integrationsamts zur Kündigung eines schwerbehinderten Mitarbeitenden beantragt, haben Sie als Schwerbehindertenvertretung das Recht auf Stellungnahme.
	

	Nehmen Sie aktiv an Gesprächen teil und vertreten Sie die Interessen des Betroffenen sachkundig.
	

	
	

	4. Entscheidung des Integrationsamts
	

	Wird die Zustimmung erteilt, informieren Sie die Betroffenen über ihr Widerspruchsrecht bzw. das Recht auf Klage.
	

	Erklären Sie die rechtlichen Schritte klar und verständlich.
	

	
	

	5. Kündigung und Reaktion darauf
	

	Sollte die Kündigung ausgesprochen werden, begleiten Sie die betroffenen Kolleginnen und Kollegen.
	

	Unterstützen Sie bei der Einholung rechtlicher Beratung und der Klageerhebung. Die Klage muss innerhalb von drei Wochen beim Arbeitsgericht eingereicht werden (§ 4 KSchG).
	

	
	

	6. Nachbereitung und Prävention
	

	Analysieren Sie den Fall gemeinsam mit Betriebs- oder Personalrat.
	

	Sensibilisieren Sie den Arbeitgeber für die Belange schwerbehinderter Mitarbeitender.
	

	Bauen Sie eine nachhaltige Präventionskultur im Betrieb auf: Frühzeitige Gespräche zu gesundheitlichen Einschränkungen, niedrigschwellige Unterstützungsangebote und die konsequente Nutzung des Präventionsverfahrens nach § 167 SGB IX stärken die Teilhabe.
	

	Regelmäßige Schulungen und ein offener Umgang mit den Bedürfnissen der Mitarbeitenden fördern Vertrauen und langfristige Inklusion.
	

	Zu finden unter www.adiuva.de 
unter Eingabe des Titels im Suchfeld




